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Monatsschrift
des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes

Heft 5
Mai 1981
73. Jahrgang

Zweimonatliche Beilage: «Bildungsarbeit»

SGB-Parolen für die Volksabstimmung
vom 14. Juni: Zweimal JA
Die Delegiertenversammlung des SGB hat am 6. April für die beiden

Vorlagen, die am 14. Juni zur Volksabstimmung kommen, einstimmig die

Ja-Parole beschlossen. Die Delegiertenversammlung gestaltete sich zur
eindrücklichen Demonstration für den Gleichheitsartikel und für den
Konsumentenschutzartikel. Bei beiden Abstimmungsvorlagen geht es

um sehr viel. Mit dem Gleichheitsartikel soll der Grundsatz in der
Bundesverfassung verankert werden, dass Mann und Frau gleichberechtigt
sind, dass Mann und Frau insbesondere Anspruch auf gleichen Lohn für

gleichwertige Arbeit haben. Mit dem neuen Konsumentenartikel soll der

Konsumentenschutz verfassungsmässig verankert werden. Er schafft die

Voraussetzungen für einen noch wirkungsvolleren Konsumentenschutz.

Gleichheitsartikel:

Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung, vor
allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen
Lohn für gleichwertige Arbeit.

Konsumentenartikel:
1 Der Bund trifft unter Wahrung der allgemeinen Interessen der schweizerischen

Gesamtwirtschaft und der Handels- und Gewerbefreiheit Massnahmen zum Schutzeder
Konsumenten.

3 Den Konsumentenorganisationen stehen im Bereich der Bundesgesetzgebung über

den unlauteren Wettbewerb die gleichen Rechte zu wie den Berufs- und Wirtschaftsverbänden.

3 Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen Letztverbrauchern und

Anbietern bis zu einem vom Bundesrat zu bestimmenden Streitwert ein
Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches Prozessverfahren vor.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ruft alle Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger auf, sich aICtiv für die beiden Vorlagen einzusetzen und mit
einem überzeugten JA sowohl dem Gleichheitsartikel als auch dem

Konsumentenartikel zur Annahme zu verhelfen.
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